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Zur Initiative um Rheinau

Am 5. Dezember werden Volk und Stande unserer Eidgenossenschaft über die Initiative zu entscheiden haben, die
den irreführenden Titel «Volksbegehren zum Schutze der Stromlandschaft Rheinfall-Rheinau» trägt. Sie haben sich

damit erstmals wieder seit der Einfügung des Schiffahrtsartikels in die Bundesverfassung im Jahre 1919 und seit

der Abstimmung über den Gegenentwurf zur Wasserrechtsinitiative im Jahre 1908 zu einer Frage
wasserwirtschaftlicher Natur auszusprechen. Es geht wohl diesmal nicht um eine grundsätzliche Ordnung wasserwirtschaftlicher

Fragen wie bei den Abstimmungen von 1908 und 1919, sondern um eine Einzdfrage, die ihrer Natur nach

nicht Gegenstand des Verfassungsrechts sein und somit nur unter Mißbrauch jenes Volksrechts zum Gegenstand
eines Volksbegehrens gemacht werden kann. Doch hat diese Einzelfrage für unser Verfassungsrecht und für unsere

Wasserwirtschaft in mehrfacher Hinsicht grundsätzliche Bedeutung. Sie wird auch in der Tendenz zu Verallgemei-

nerung und Simplifikation. die heute jeden Kampf in politischen Dingen beherrscht, von den Initianten zu einem

grundsätzlichen Kampf gegen die bisherige Politik der Wasserkraftnutzung aufgebauscht, der man vorwirft, sie

mißachte die anderen Interessen an den Gewässern und greife im besonderen in unerträglicher Weise in Haushalt

und Schönheit der lebendigen Natur ein.

Man wird es verstehen, daß der Schiveizerische Wasserwirtschaftsverband in diesem Kampf nicht abseits stehen

kann und daß er ihm eine volle Nummer seiner Zeitschrift widmet. Er darf um so eher und um so unbedenklich

Stellung beziehen, als er ideelle Zwecke verfolgt und keine bestimmten wirtschaftlichen Interessen verficht. Er kümmert

sich um alle Interessen an den Gewässern und verkennt ganz besonders auch die Interessen des Naturschutzes

und das Interesse an der Reinhaltung unserer Gewässer nicht. Er sieht es als eine seiner vornehmsten Aufgaben an.

die verschiedenen Interessen nach Möglichkeit aufeinander abzustimmen und auszugleichen.

Gerade weil es bei der Rheinaufrage um einen vernünftigen Interessenausgleich geht, kann kein Zweifel darüber

bestehen, wo der Schweizerische Wasserwirtschaftsverband in diesem Kampfe steht. Er muß die Initiative mit
Entschiedenheit ablehnen und hoffen, daß das Schweizervolk, das so oft in seinen VOlksabstimmungen ein bewundernswertes

Gefühl für das gesunde Maß bewiesen hat, sie eindeutig verwerfen wird.

Alle wirtschaftliche Tätigkeit bedeutet Interessenausgleich. Wir wollen gerne zugeben, daß im Rausch der Technik,
der das Ende des 19. und den Beginn des 20. Jahrhunderts beherrscht hat, dieser Ausgleich nicht immer in glücklicher

Weise gelungen ist und daß man im besonderen den Erfordernissen des Natur- und Landschaftsschutzes nicht

von Anbeginn an die Bedeutung beigemessen hat, die sie verdienen. Aber nicht die Kraftwerkbauer haben diese

Interessen einseitig verkannt; sie waren damals im ganzen Volke nicht lebendig. Wäre es sonst möglich gewesen,
daß die sich heute so vehement für die versteckte Stromstrecke Rheinfall-Rheinau wehrenden Schaffhauser vor
Jahrzehnten die baidiche Verschandelung der Landschaft just um ihren Rheinfall zuließen?

Heute darf man doch mit einer gewissen Genugtuung feststellen, daß wir gerade im Kraftwerkbau die Interessen

weit besser aufeinander abzustimmen gelernt haben. Rheinau, bei dem rund ein Dutzend Millionen zum alleinigen
Zivecke ausgegeben werden, das Landschaftsbild möglichst zu erhalten und die unumgänglichen Auswirkungen der

Technik zu mildern, ist das sprechendste Beispiel dafür. Es ist bedauerlich, daß sich die Initianten mit diesem

Erfolg nicht zufrieden geben und nun ihrerseits die Proportionen verkennen und der Einseitigkeit verfallen, die sie

der früheren Wasserkraftpolitik vorwerfen. Eine objektive Abwägung aller Interessen kann nur zur Überzeugung

führen, daß im Falle Rheinau ein glücklicher Ausgleich gelungen ist. Der Rheinfall ist in keiner Weise gefährdet,
und das Flußbild von Rheinau wird im wesentlichen erhalten. Wo sollte denn sonst, um unserer Wirtschaft den

dringend benötigten Strom zu liefern, noch eine Flußstrecke gestaut werden dürfen, wenn nicht hier, wo der Fluß
zivischen hohen und steilen Ufern verläuft und kaum zugänglich ist?

Wir können nicht glauben, daß das Schweizervolk am 5- Dezember jenen folgen wird, die nicht den gesunden
Ausgleich der Interessen suchen, sondern unbelehrbar ihr beschränktes Interesse für das allein wichtige und allein gültige

halten. Wir können auch nicht glauben, daß es hiefür Güter opfern wird, die ungleich wichtiger sind, wie
die Sicherheit des Rechts, die Verläßlichkeit des Entscheides einer im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Zuständigkeit

handelnden Regierung und die Treue zum Wort, das wir dem Ausland gegeben haben. Möge jeder an seiner
Stelle dafür sorgen, daß sich das Volk der grundsätzlichen Wichtigkeit dieses im lokalen Interessenkreis begrenzten
Entscheides bewußt ist und seine Stimme abgibt!

Dr. K. Obrecht, Nationalrat.
Präsident des Schweizerischen WasserwirtschaftsVerbandes
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